
 
MietR-Info 06/2025 Leipzig, Dezember 2025 
 
 
  

Rechtsprechung  

Eine rechtsfähige GbR kann wegen Eigenbedarfs kündigen Seite 1 

Fristlose Kündigung bei unerlaubter Untervermietung  Seite 2 

Mieter stürzt auf Gemeinschaftsgrund: Vermieter ist verantwortlich Seite 2 

Seminarangebote  

Umgang mit Garagennutzungsverträgen aus DDR-Zeiten  Seite 3 

Besonderheiten des Gewerbemietverhältnisses Seite 3 

 
 

  Rechtsprechung 
 
 
Wohnraummietrecht:  

Eine rechtsfähige GbR kann wegen Eigenbedarfs kündigen 
LG Bochum, Urteil vom 12.09.2025, Az.: 10 S 41/25

Zwei Eheleute erwarben 2023 eine 
Wohnimmobilie und traten damit in einen 
Mietvertrag aus dem Jahr 1989 ein. Anfang 
2024 ließen sich die Eheleute als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (eGbR) ins Ge-
sellschaftsregister eintragen. Nach dem 
Scheitern der Ehe kündigte die eGbR im 
Mai 2024 den Mietvertrag gegenüber dem 
Mieter A wegen Eigenbedarfs. A wider-
sprach der Kündigung mit der Begründung, 
die eGbR sei nun ein eigenständiges 
Rechtssubjekt und könne keinen Eigenbe-
darf geltend machen. Das Amtsgericht wies 
die Räumungsklage ab. Die eGbR legte Be-
rufung ein.

Mit Erfolg! Das Gericht bestätigte, dass die 
Analogie zur Eigenbedarfskündigung nach 
§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB weiterhin möglich 
ist. Mit dem MoPeG wollte der Gesetzgeber 
die GbR transparenter und handlungsfähi-
ger machen. Das MoPeG änderte die miet-
rechtliche Situation der GbR nicht, eine 
planwidrige Regelungslücke bleibt beste-
hen. Die GbR kann daher weiterhin für ei-
nen Gesellschafter Eigenbedarf geltend 
machen. Änderungen durch das MoPeG 
betreffen nur gesellschaftsrechtliche De-
tails, nicht die mietrechtliche Vergleichbar-
keit mit einer nicht-rechtsfähigen Personen-
mehrheit.
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Wohnraummietrecht: 

Fristlose Kündigung bei unerlaubter Untervermietung  
LG Hamburg, Urteil vom 04.02.2025, Az.: 316 S 27/24 
 
Eine langjährige Mieterin (A) aus Hamburg 
vermietete ihre 2,5-Zimmer-Wohnung für 
etwa sechs Wochen an einen Untermieter, 
der beruflich in der Stadt war. A behielt die 
Wohnungsschlüssel, während ihre persönli-
chen Gegenstände weiterhin in der Woh-
nung verblieben. A holte sich keine Erlaub-
nis des Vermieters (B) ein, obwohl dieser 
bereits zuvor Untervermietungen abgelehnt 
hatte. B kündigte fristlos und hilfsweise or-
dentlich und erhob Räumungsklage. Das 
Amtsgericht wies die Klage ab. B legte Be-
rufung ein.

Ohne Erfolg! Das Landgericht wies die Be-
rufung zurück. Die Untervermietung war 
zwar formal unbefugt, rechtfertigte aber 
keine Kündigung, da A ein berechtigtes In-
teresse nach § 553 Abs. 1 BGB hatte. Die 
kurzzeitige Untervermietung diente der 
Kostenentlastung und erfolgte ohne ge-
werbliches Handeln. Dies wurde dadurch 
untermauert, dass die Schlüssel bei A und 
die persönlichen Gegenstände in der Woh-
nung verblieben. Somit lag keine Ferien- 
oder Touristenvermietung vor. Kündigung 
und Räumungsanspruch waren daher un-
wirksam.

  
 
 
 
 
WEG-Recht: 
Mieter stürzt auf Gemeinschaftsgrund: Vermieter ist verantwortlich 
BGH, Urteil vom 06.08.2025, Az.: VIII ZR 250/23 
 
Die Mieterin (A) einer Eigentumswohnung 
stürzte beim Verlassen des Hauses auf ei-
nem vereisten Weg, der zum Gemein-
schaftseigentum einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (WEG) gehörte. Der Win-
terdienst war von der WEG an eine externe 
Hausmeisterfirma vergeben worden. A ver-
klagte ihren Vermieter (B) auf Schmerzens-
geld und Schadensersatz i.H.v. 12.000 €, 
da der Weg trotz Glättewarnung weder ge-
räumt noch gestreut worden war. Das Amts-
gericht sprach A zunächst Schmerzensgeld 
zu. Das Landgericht wies die Klage ab. Das 
LG sah keine Pflichtverletzung durch B, da 
der Winterdienst ordnungsgemäß beauf-
tragt wurde. A ging in Revision.

Mit Erfolg! Der BGH hob das Urteil des 
Landgerichts auf und verwies es neu zur 
Entscheidung zurück. Er stellte klar, dass B, 
auch wenn er Mitglied einer WEG ist aus 
dem Mietvertrag heraus verpflichtet ist, für 
räum und streupflichtige Wege auf dem ge-
meinschaftlichen Grundstück zu sorgen. 
Wird der Winterdienst delegiert, bleibt es 
bei der Verantwortlichkeit des Vermieters : 
Der beauftragte Dienstleister gilt als Erfül-
lungsgehilfe, dessen Versäumnisse werden 
dem Vermieter zugerechnet. Eine Haf-
tungsfreistellung durch die Delegation ist 
nicht zulässig.
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  Seminarangebote 
 

Die Kanzlei veranstaltet Fachseminare zu Schwerpunktbereichen unserer juristischen Be-
ratungstätigkeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
InhouseSchulungen als Präsenzveranstaltung in Ihren Räumlichkeiten oder als Online-
Schulung zu buchen. Kontaktieren Sie uns unter info@kanzlei-schenderlein.de. 
  
 

Online Schulung 
Umgang mit Garagennutzungsverhältnissen aus DDR-Zeiten 
Angebot einer Online-Schulung 
 
Die Gemeinden der neuen Bundesländer 
sind vielerorts Vertragspartner in Nutzungs-
verhältnissen über kommunale Garagen-
grundstücke. Die Garagen wurden überwie-
gend zu DDR-Zeiten auf Grundlage des sei-
nerzeit geltenden Zivilgesetzbuches errich-
tet. Obgleich das Schuldrechtsanpassungs-
gesetz aus dem Jahr 1995 die Besonder-
heiten der Nutzungsverträge an das bun-
desdeutsche Recht sozialverträglich anglei-
chen sollte, bestehen bei der Verwaltung 
der Garagengrundstücke nach wie vor Un-
sicherheiten hinsichtlich der Beurteilung der 
rechtlichen Situation. 

Das Seminar arbeitet systematisch die 
dingliche und schuldrechtliche Rechtslage 
auf und beleuchtet die Rechte und Pflichten 

der Vertragsbeteiligten. Es bildet einen Leit-
faden zum Umgang der Nutzungsverhält-
nisse. Insbesondere werden folgende The-
men behandelt: 

• Erwerb und Verlust des Eigentums an 

Garagen 

• Gestaltung des Nutzungsentgelts 

• Die Garagengemeinschaft als Vertrags-

partner 

• Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

Das Seminar richtet sich an kommunale 
Mitarbeiter, die mit der Verwaltung der kom-
munalen Grundstücke und der Gestaltung 
der Rechtsverhältnisse betraut sind. Jeder 
Teilnehmer erhält umfangreiche Seminar-
unterlagen.

  
 

Besonderheiten des Gewerbemietverhältnisses  
Angebot einer Online-Schulung

Im Unterschied zum Wohnungsmietvertrag 
gibt es für Gewerbemietverträge weitrei-
chende Vertragsfreiheit. Die Gestaltungs-
möglichkeiten für die Vertragsparteien sind 
vielfältig, bergen aber auch zahlreiche Fall-
stricke. Durch gute Kenntnisse und Nutzung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
kann der Vermieter seine Immobilien wirt-
schaftlich vermarkten. 
 
Das Seminar befasst sich anhand einschlä-
giger Gerichtsentscheidungen mit den we-
sentlichen Merkmalen des Gewerbemiet-
vertrages unter anderem zu folgenden The-
men: 

• Abgrenzung zu Wohnungsmietverträ-
gen 

• Bedeutung des vereinbarten Nutzungs-
zwecks 

• Schwerwiegende Folgen von Schrift-
formverstößen 

• Wesentlich erweiterte Umlage von Be-
triebskosten 

• Abwälzung von Instandhaltung und In-
standsetzung 

 
Für Vermieter und Verwalter von Gewerbe-
immobilien bietet das Seminar eine Über-
sicht der wichtigsten gesetzlichen Regelun-
gen und der gerichtlichen Spruchpraxis.
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Zur Anmeldung für den kostenfreien E-Mail-Versand unserer Newsletter mit aktueller Rechtspre-
chung im Verwaltungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Mietrecht und Arbeitsrecht nutzen Sie bitte 
unsere Homepage www.kanzlei-schenderlein.de Sie können den Bezug jederzeit ohne Angabe 
von Gründen hier formlos abbestellen. 

 
Impressum 
 
Gesetzlich vorgeschriebene Angaben nach § 5 TMG: 
 
Redaktion:  Rechtsanwalt Dr. Volker Schenderlein 
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